
(siehe Tabelle 1, Seite 10). Das Wachstum des Welt-
handelsvolumens stieg 1997 auf 9 1/2 %, was der
Zunahme von 1995 entsprach – der höchsten Zuwach-
srate seit zwei Jahrzehnten. An dem beschleunigten
Wachstum des Welthandels hatten die fortgeschritte-
nen Länder und die Entwicklungsländer in ähnlichem
Umfang Anteil, während sich das Wachstum des Han-
dels der Transformationsländer etwas verlangsamte. 

Im Zusammenhang mit der Asienkrise gingen die
privaten Nettokapitalströme in die aufstrebenden
Marktwirtschaften dramatisch zurück (siehe Tabelle 2).
Diese Zuflüsse hatten 1996 einen Rekordbetrag von
240 Mrd US-$ erreicht, wobei auf Asien mehr als 40 %
der Gesamtsumme entfielen. Nach einem weiteren An-
stieg in der ersten Hälfte von 1997 gingen die Netto-
zuflüsse schlagartig zurück, als sich die Krise in Asien

verstärkte; im gesamten Jahr waren
sie um 70 Mrd  US-$ niedriger als
1996. Die Nettozuflüsse in die Ent-
wicklungsländer Asiens fielen um
mehr als 60 Mrd US-$ auf etwa 40
Mrd US-$ – das war der niedrigste
Betrag seit 1992. Das Mittelaufkom-
men der Entwicklungsländer des
Nahen Ostens und Europas ver-
zeichnete dagegen eine leichte Ab-
nahme der Kapitalimporte, während
der ausländische Kapitalzustrom in
die Westliche Hemisphäre, nach
Afrika und in die Transformations-
länder sogar zunahm. Im ersten
Quartal 1998 hielten sich die Netto-
kapitalzuflüsse zu den aufstrebenden
Marktwirtschaften in etwa auf dem
reduzierten Niveau von Ende 1997. 

Der starke Rückgang der privaten
Kapitalströme in die aufstrebenden
Marktwirtschaften Asiens erforderten
– obwohl sie bis zu einem gewissen
Grade durch höhere Zugänge an
öffentlichen Finanzierungsmitteln
kompensiert wurden – erhebliche
außenwirtschaftliche Anpassungen
von diesen Ländern. Das Leistungs-
bilanzdefizit der asiatischen Entwick-
lungsländer zusammengenommen
verringerte sich 1997 um fast 
30 Mrd US-$. Und Anfang 1998
verzeichnete jedes der von der Krise
am stärksten betroffenen Länder –
Indonesien, Korea und Thailand –
Leistungsbilanzüberschüsse. Das
Hauptgegengewicht zur Abnahme
der Defizite in den aufstrebenden
Märkten Asiens (siehe Tabelle 3,
Seite 12) bildete im Ergebnis für das
Gesamtjahr 1997 die Ausweitung

der Leistungsbilanzdefizite in einer Reihe lateinameri-
kanischer Länder, worin sich eine Erhöhung der aus-
ländischen Direktinvestitionen in der Region wider-
spiegelte. Gegen Ende 1997 und Anfang 1998 begann
sich aber auch in einigen fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften – insbesondere in den Vereinigten Staaten –
und in den ölexportierenden Ländern eine Verschlech-
terung der Leistungsbilanzen abzuzeichnen. 

Die Inflation der Verbraucherpreise nahm 1997 in
jeder der Hauptländergruppen weiter ab (siehe Schau-
bild 2). Der Rückgang war mit bedingt durch die
Schwäche der Rohstoffpreise und der Ölpreise. Anfang
1998 gingen die Ölpreise weiter zurück; tatsächlich
waren sie in SZR umgerechnet im April 1998 um etwa
31 % niedriger als ein Jahr zuvor, während die Preise
von Nicht-Öl-Rohstoffen im selben Zeitraum um 20 %
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Ausgewählte asiatische Volkswirtschaften:
Bilaterale US-Dollar- und Aktienkurse
(US-Dollar je Währungseinheit; logarithmische Skala; 5. Januar 1996 = 100)
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gefallen sind. Bis zu einem gewissen Grade spiegelte
sich in diesen Rückgängen die gesunkene Nachfrage
nach Rohstoffen in den Ländern wider, die in die asia-
tische Krise verwickelt waren; die starke Abwertung der
Währungen dieser Länder dürfte ebenfalls zu Rückgän-
gen der Fremdwährungspreise ihrer Rohstoffexporte
geführt haben. 

Die Umlenkung von Finanzströmen in die entwik-
kelten Märkte nach Beginn der Krise trug, zusammen
mit den Aussichten auf eine geringere Inflation, gegen
Ende 1997 und Anfang 1998 zu einem erheblichen
Rückgang der mittel- und langfristigen Zinssätze in
den Industrieländern bei – in einigen Fällen fielen sie
bis auf ihren tiefsten Stand in den letzten 50 Jahren.
Die Auflockerung der Lage an den Finanzmärkten trug
wiederum insbesondere in Nordamerika und West-
europa zu weiteren Kursgewinnen an den Aktienmärk-
ten bei, die viele Indizes bis auf neue Höchststände
trieb. Diese Entwicklungen halfen, das Wachstum der
Inlandsnachfrage in den Industrieländern in einer Zeit
zu stützen, in der die asiatische Krise begann, die Net-
toexporte negativ zu beeinflussen. 

An den Devisenmärkten geriet der Yen 1997/98,
nach einer deutlichen Befestigung zu Beginn der Peri-
ode, im weiteren Verlauf unter starken Verkaufsdruck,
der über den größten Teil der Zeit andauerte und die
Besorgnisse der Märkte über den weiteren Fortgang
des wirtschaftlichen Aufschwungs in Japan wider-
spiegelte. Nach einem Rückgang auf 127 Yen pro Dol-
lar Ende April 1997 erholte sich der Yen im Mai und
Anfang Juni stark und erreichte ein Hoch von 110 Yen.
Als der Aufschwung zur Jahresmitte an Kraft verlor
und sich Besorgnisse über den inländischen Finanzsek-
tor verbreiteten, schwächte sich der Yen später wieder
ab; bis Ende April 1998 hatte er sich auf 132 Yen pro
Dollar abgewertet. Die nominale effektive Abwertung
der D-Mark gegenüber dem Dollar war moderat, 
wenngleich sie 1997 und Anfang 1998 weiter an Wert
verlor. Das Pfund Sterling stieg 1997 und Anfang 1998
kräftig an, hauptsächlich aufgrund kurzfristiger kon-
junktureller Faktoren. 

Fortgeschrittene Volkswirtschaften
Das konjunkturelle Gefälle zwischen den fortgeschritte-
nen Volkswirtschaften blieb 1997 beträchtlich. Die
wirtschaftliche Aktivität war in den Vereinigten Staaten
und im Vereinigten Königreich lebhaft, wobei sich
beide Volkswirtschaften nahe der Kapazitätsgrenze
bewegten und die Arbeitslosenquoten den niedrigsten
Stand seit vielen Jahren erreichten. Die wichtigsten
Volkswirtschaften Kontinentaleuropas verzeichneten in
der zweiten Hälfte von 1997 und Anfang 1998 eine
Zunahme ihres Wachstums, aber in den meisten dieser
Länder verblieben nennenswerte ungenützte Expan-
sionsspielräume. Die japanische Wirtschaft geriet nach
dem ersten Quartal 1997 zunächst ins Stocken und
glitt dann im vierten Quartal des Jahres in eine Rezes-
sion; die Produktion schrumpfte im ersten Quartal

1998 mit einer Jahresrate von 5,3 %. Die Auswirkun-
gen der Asienkrise auf die fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften waren unterschiedlich und hingen von zwei
Hauptfaktoren ab. Der erste war die Bedeutung der
jeweiligen Handels- und Finanzbeziehungen zu den
Krisenländern; diese Beziehungen sind im allgemeinen
am engsten in der asiatisch-pazifischen Region.3 Der
zweite war die Ausgangsposition der Wirtschaft. Die
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1Waren und Dienste, volumenmäßig.
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3Zum Beispiel machte der Handel mit den neuerlich industria-
lisierten Ländern und den Entwicklungsländern Asiens 1996 5 %
des BIP in Japan aus, verglichen mit 11/2 % bis 3 % in den wich-
tigsten Industrieländern Europas und Nordamerikas.



Die Konjunkturlage der europäischen Länder zeigte
auch 1997 und Anfang 1998 merklich Divergenzen.
Im Vereinigten Königreich wuchs die Produktion 1997
um 3 1/4 %, und die Arbeitslosigkeit sank bis zum
Jahresende auf 5 %, ein 17-Jahres-Tief. In Deutschland,
Frankreich und Italien nahm das Wachstum 1997 mo-
derat zu, nachdem es in den beiden Vorjahren ins
Stocken geraten war. Die Arbeitslosenquoten blieben
in allen drei Ländern hoch, sanken aber seit Mitte 1997
in Frankreich und Anfang 1998 in Deutschland etwas.
In Deutschland wurde das Wachstum hauptsächlich
von einem anhaltenden Auftrieb der Exporte getragen.
Aber auch die Anlage- und Ausrüstungsinvestitionen
und später die Nachfrage nach Konsumgütern nahmen
zu. Der Aufschwung in Frankreich, der sich ebenfalls
stark auf die Exporte stützte, wurde besser ausgewo-
gen, nachdem in der zweiten Hälfte von 1997 auch die
Inlandsnachfrage anstieg. Trotz einer großen fiskali-
schen Korrektur befestigte sich während des Jahres
1997 auch das Wachstum in Italien. Der Aufschwung
wurde getragen von einer Erholung des privaten Kon-
sums, einer Stärkung des Exportwachstums und einer
Wiederaufstockung der Lagerbestände. Die Inflation
war 1997 in Deutschland, Frankreich und Italien
geringer als 2 %. 

Andernorts in Kontinentaleuropa war 1997 in
Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, den Nieder-
landen, Norwegen, Portugal und Spanien weiterhin ein
starkes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen; und nach
Phasen der Schwäche setzte in Österreich, Belgien und
Schweden eine durchgreifende Erholung ein. In eini-
gen dieser Fälle wurde das Wachstum von bedeutenden
Strukturreformen gestützt, die in früheren Jahren be-
schlossen worden waren, insbesondere zur Förderung
einer größeren Flexibilität auf den Arbeitsmärkten. In
der Schweiz setzte das gedämpfte Wachstum eine Peri-
ode der Stagnation fort, die über einen Zeitraum von
fast fünf Jahren angedauert hat; die Wirtschaftsaktivität
belebte sich jedoch im ersten Quartal von 1998. Die
Inflation blieb in diesen Ländern durchweg recht
niedrig.

Im März 1998 entschied die Europäische Kommis-
sion, daß sich 11 der 15 EU-Mitgliedsstaaten qualifi-
ziert hätten, an der Europäischen Währungsunion
(EWU) ab 1999 teilzunehmen. Die Kommission stütz-
te ihre Empfehlung, der auch der Konvergenzbericht
des Europäischen Währungsinstituts (European Mone-
tary Institute) zugrunde lag, auf ihre Einschätzung, daß
die Länder die im Maastrichter Vertrag festgelegten
Konvergenzkritierien für die Inflation, die öffentlichen
Finanzen, die Zinssätze und die Wechselkurse 1997
erfüllt hätten. Von den vier anderen EU-Ländern hat-
ten Dänemark, Schweden und das Vereinigte König-
reich erklärt, daß sie nicht wünschten, an der EWU
sofort teilzunehmen; die griechische Regierung strebe
danach, der EWU im Jahr 2001 beizutreten. Im März
1998 trat die Drachme dem Wechselkursmechanismus

(WKM) der EU bei, und zwar mit einer angekündigten
zentralen Parität gegenüber der Europäischen Wäh-
rungseinheit (ECU), die eine Abwertung von 12 1/2 %
beinhaltete. Gleichzeitig wurde das irische Pfund in
bezug auf seine zentrale Parität um 3 % aufgewertet.

Entwicklungsländer

Eine Reihe von Entwicklungsländern war während des
Jahres 1997 von den Ansteckungswirkungen der
Asienkrise auf ihre Finanzmärkte betroffen, und viele
andere begannen um die Jahreswende andere wirt-
schaftliche Auswirkungen der Krise zu spüren, ein-
schließlich der allgemein höheren Risikoprämien auf
Auslandskredite. Diese Einflüsse verschärften eine An-
zahl anderer Probleme, die das Wachstum begrenzten,
wie etwa der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, die
niedrigeren Rohstoffpreise sowie interne und externe
Ungleichgewichte. In der Gruppe der Entwicklungs-
länder verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum
1997 auf 5 3/4 %, gegenüber etwa 6 1/2 % 1996. Die
Abschwächung war in Asien erheblich, aber am deut-
lichsten in Afrika (siehe Schaubild 3). Demgegenüber
war das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungslän-
dern der Westlichen Hemisphäre 1997 sogar stärker als
in den beiden Vorjahren; es verlangsamte sich aber im
ersten Quartal 1998. Das gemäßigtere Wachstum war
die Folge von Übertragungswirkungen der Asienkrise
und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die ergriffen
wurden, um die Anfälligkeit gegenüber nachteiligen
Stimmungsveränderungen auf seiten der Investoren
und gegenüber den sich ausweitenden Leistungsbilanz-
defiziten zu verringern.
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Schaubild 4

Initiative für die hochverschuldeten armen Länder (HIPC-Initiative)

Erste Phase

• Der Pariser Club nimmt eine Umschuldung der Rückflüsse zu derzeitigen Neapel-
Bedingungen vor; das bedeutet Umschuldung der Schuldendienstleistungen auf
anrechnungsfähige Schulden, die innerhalb der dreijährigen Konsolidierungsperiode
fällig werden (eine Reduzierung der anrechnungsfähigen fälligen Beträge um bis zu
67 % auf Nettogegenwartswert-Basis). 
 

• Andere bilaterale und kommerzielle Gläubiger gehen mindestens vergleichbar vor.
 

• Die multilateralen Institutionen bieten weiterhin Finanzhilfe im Rahmen von durch die
Weltbank und den IWF unterstützten Anpassungsprogrammen. 
 
• Das Land erbringt in einer ersten Dreijahresperiode nachweisbar gute wirtschafts-
politische Leistungen (bereits erbrachte Leistungen vor Beginn der HIPC-Initiative 
können berücksichtigt werden).

Zeitpunkt der Entscheidung

• Eine den Schuldenstand berührende Operation des
Pariser Clubs (zu Neapel-Bedingungen) gilt nicht als
ausreichend, um die Gesamtverschuldung des Landes bis
zum Abschlußzeitpunkt durchhaltbar werden zu lassen —
Land sucht um zusätzliche Unterstützung im Rahmen der
HIPC-Initiative an; IWF und Weltbank entscheiden über
Zugangsberechtigung.

ZugangsberechtigungAusstieg
• Eine den Schuldenstand
berührende Operation des
Pariser Clubs zu Neapel-
Bedingungen (Reduzierung 
des Gegenwartswertes der
anrechnungsfähigen
Schulden um bis zu 67 %)
und vergleichbare
Behandlung durch andere
bilaterale und kommerzi- 
elle Gläubiger gelten als 
ausreichend, um die 
Auslandsverschuldung
des betreffenden Landes
bis zum Zeitpunkt des
Abschlusses durchhaltbar
werden zu lassen — Land
ist nicht zu Hilfsmaßnahmen
im Rahmen der HIPC-
Initiative berechtigt.

Grenzfälle
• In Grenzfällen, in denen
zweifelhaft ist, ob sich bis
zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses über eine den
Schuldenstand berührende
Operation zu Neapel-
Bedingungen eine trag-
fähige Schuldenbelastung
erreichen läßt, würde das
betreffende Land weitere
Umschuldungen von
Rückflüssen zu Neapel-
Bedingungen erhalten. 
 
• Wenn das Ergebnis zum
Abschlußzeitpunkt besser
als oder wie vorausgesagt
ausfällt, erhält das betref-
fende Land eine den
Schuldenstand berührende
Operation zu Neapel-
Bedingungen seitens der
Gläubiger des Pariser Clubs
und vergleichbare Behand-
lung seitens anderer bila-
teraler und kommerzieller 
Gläubiger.
 
• Wenn das Ergebnis zum
Abschlußzeitpunkt 
schlechter als vorausge-
sagt ausfällt, kann das  
betreffende Land im 
Rahmen der HIPC-Initiative 
zusätzliche Finanzhilfen 
erhalten, damit es sich von 
der Situation der nicht-
tragfähigen Schulden-
belastung befreien kann.

• Der Pariser Club geht über die Neapel-Bedingungen
hinaus, um eine noch stärker konzessionäre Schulden-
reduzierung um bis zu 80 %, als Nettogegenwartswert 
gerechnet, einzuräumen.
 

• Andere bilaterale und kommerzielle Gläubiger gehen
mindestens vergleichbar vor.
  
• Geldgeber und multilaterale Institutionen stellen noch
stärkere Unterstützung über Interimsmaßnahmen zur
Verfügung. 
   
• Das Land erbringt in einer zweiten Periode nachweisbar
gute wirtschaftspolitische Leistungen im Rahmen von
durch den IWF und die Weltbank unterstützten Anpas- 
sungsprogrammen.

Zweite Phase

• Alle Gläubiger nehmen untereinander abgestimmte
Maßnahmen vor, um ausreichende Finanzhilfe zu
gewähren, damit die Verschuldung des Landes auf ein
tragfähiges Niveau reduziert wird. 
  
• Der Pariser Club gewährt eine noch stärkere Redu-
zierung des Schuldenstandes, und zwar um bis zu 80 %, als 
Nettogegenwartswert gerechnet, auf anrechnungsfähige 
Schulden.
 
• Andere bilaterale und kommerzielle Gläubiger gehen
in bezug auf den Schuldenstand mindestens vergleich-
bar vor.
 
• Die multilateralen Institutionen unternehmen Schritte,
den Nettogegenwartswert ihrer Forderungen zu verringern,
wobei die von nicht-multilateralen Gläubigern bereit-
gestellte Finanzhilfe und ihr eigener bevorzugter Gläubi-
gerstatus in Betracht gezogen werden.

Zeitpunkt des Abschlusses
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Die Nachfrage der Mitglieder nach den techni-
schen Hilfs- und Ausbildungsdiensten war auch im
Geschäftsjahr 1997/98 anhaltend hoch. Die technische
Hilfe konzentrierte sich weiterhin auf monetäre und
fiskalische Aspekte der Wirtschaftspolitik, befaßte sich
aber auch mit der Statistik, der Gesetzgebung im
Finanzwesen, mit dem finanziellen Aufbau und der
Geschäftstätigkeit des IWF sowie mit Informations-
technologie (siehe Schaubild 5). Sehr viele IWF-
Abteilungen leisteten solche Unterstützung, und der
Ausschuß für Technische Hilfe – er besteht aus Stabs-
angehörigen in leitenden Positionen aus allen Funk-
tional-, Länder- und Verwaltungsabteilungen – beriet
die IWF-Geschäftsleitung hinsichtlich der Prioritäten
und der grundlegenden Ausrichtung. Er koordinierte
auch die technische Hilfe zwischen den IWF-Abteilun-
gen. Vor Ort wurde die Unterstützung von IWF-Stabs-

angehörigen und über den Einsatz kurz- und lang-
fristig tätiger Berater erbracht.

Vom IWF-Institut und von anderen Abteilungen,
die technische Hilfs- und Ausbildungsdienste bereit-
stellen, wurden Ausbildungskurse und Seminare zu den
unterschiedlichsten Themen am Hauptsitz des IWF
sowie im Ausland durchgeführt. Im Geschäftsjahr
1997/98 umfaßte das Programm des Instituts am
Hauptsitz Anfänger-, Mittelstufen- und Fortgeschritte-
nenkurse zur Ausarbeitung geld- und finanzpolitischer
Anpassungsprogramme und deren Umsetzung, kürzere
Kurse zu so speziellen Themen wie Wechselkurspolitik
und Geldpolitik mittels Geldmengensteuerung bzw.
direkter Inflationsziele sowie ein für hochrangige Teil-
nehmer bestimmtes Seminar zur Handelsreform und
regionalen Integration in Afrika. Außerdem veranstal-
teten andere Fachabteilungen – wie die Abteilungen für

Technische Hilfe und Ausbildung

K A P I T E L  X I

   1Ein effektives Personenjahr an technischer Hilfe beträgt 260 Tage. Für das IWF-Institut
sind  Ausbildungsdienste, die es in der Zentrale bereitgestellt oder koordiniert hat,
nicht einbegriffen.

Geld- und
Wechselkurspolitik
(39)

Sonstige (5)
IWF-Institut (4)

Fiskalpolitik (34)

Rechtsfragen (4)

Statistik (14)

Schaubild 5

Zusammensetzung der technischen Hilfe, 1997/98
(Prozent der Gesamtressourcen in effektiven Personenjahren)1



tieren. Unter den NKV stehen bis zu maximal 34 Mrd
SZR zur Verfügung; dies ist auch der unter den AKV
und den NKV insgesamt maximal verfügbare Betrag.
Die Tabelle 11 zeigt die Beträge der Kreditverein-
barungen der NKV-Teilnehmer. Sie richten sich nach
der relativen wirtschaftlichen Stärke – wobei die
aktuellen IWF-Quoten der Teilnehmer das wichtigste
Kriterium sind. Die Kreditvereinbarungen im Rahmen
der NKV können zugunsten eines IWF-Mitglieds, sei

es selbst ein NKV-Teilnehmer oder
nicht, unter ähnlichen Bedingungen
wie im Rahmen der AKV aktiviert
werden. Allerdings erfordert die
AKV-Aktivierung zugunsten eines
Nicht-Teilnehmers zusätzlich, daß
der Geschäftsführende Direktor nach
Konsultationen mit den Teilnehmern
feststellt, daß die Mittel des IWF
unzureichend sind.

Die NKV werden in Kraft treten,
sobald Teilnehmer, die mindestens 
28,9 Mrd SZR des Gesamtvolumens
der Kreditvereinbarungen bereit-
stellen, dem Beschluß zugestimmt
haben. Darunter müssen sich auch
die fünf Mitglieder bzw. deren Insti-
tutionen mit den höchsten Kredit-
vereinbarungen befinden. Bis zum
30. April 1998 hatten zwei Drittel
der Teilnehmer mit 55 % der unter
den Vereinbarungen maximal verfüg-

baren Mittel dem Beschluß zugestimmt.

Zugangsgrundsätze und Obergrenzen für die
Verwendung von IWF-Mitteln
Die gegenwärtige Politik des IWF in bezug auf die
Zugangsmöglichkeiten zu seinen Mitteln spiegelt den
Beschluß des Direktoriums aus dem Jahre 1994 wider,
den jährlichen Zugang zu den Fondsmitteln im Rah-
men der Kredittranchen und der Erweiterten Fonds-
fazilität (EFF) für einen dreijährigen Zeitraum von 
68 % auf 100 % der Quote anzuheben und die kumula-
tive Höchstgrenze unverändert bei 300 % der Quote zu
belassen. Das Direktorium überprüft die Zugangs-
grundsätze jährlich. Anläßlich der Überprüfung vom
November 1997 entschied es, die 1994 festgelegten
jährlichen und kumulativen Zugangsgrenzen bis zur
nächsten Überprüfung der Zugangsgrundsätze, die bis
spätestens Oktober 1998 durchgeführt werden muß,
beizubehalten.

Die für die Kredittranchen und die EFF anzuwen-
denden Zugangsgrundsätze und -grenzen gelten nicht
für die Sonderfazilitäten des IWF, einschließlich der
Fazilität zur Stärkung von Währungsreserven, die im
Dezember 1997 geschaffen wurde. Im Rahmen der
SRF stellt der IWF seinen Mitgliedsländern bei außer-
gewöhnlichen Zahlungsbilanzproblemen im Zusam-
menhang mit einem hohen kurzfristigen Finanzie-
rungsbedarf, der auf einen abrupten und gefährlichen
Verlust an Marktvertrauen zurückzuführen ist, Finanz-
hilfen bis zu einem Jahr zur Verfügung. Ziehungen
unter der SRF erfolgen im Zusammenhang mit einer
Bereitschafts- oder einer Erweiterten Kreditverein-
barung, unterliegen aber keinen speziellen Quoten-
grenzen. Rückkäufe (Rückzahlungen) im Rahmen der
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Schaubild 6

Die Liquiditätsquote des IWF, 1983–98
(Prozent; Ende Dezember)

Tabelle 10
Allgemeine Kreditvereinbarungen (AKV)

Betrag
Teilnehmer (Millionen SZR)

Vereinigte Staaten 4 250,0
Deutsche Bundesbank 2 380,0
Japan 2 125,0
Frankreich 1 700,0
Vereinigtes Königreich 1 700,0
Italien 1 105,0

Schweizerische Nationalbank 1 020,0
Kanada 892,5
Niederlande 850,0
Belgien 595,0
Sveriges Riksbank 382,5

Insgesamt 17 000,0

Assoziierte Kreditvereinbarungen 
mit Saudi-Arabien 1 500,0

Insgesamt 18 500,0



Uruguay19 genehmigt. Am 30. April 1998 unterhielten
14 Länder Bereitschaftskreditvereinbarungen mit dem
IWF mit Zusagen über insgesamt 28,3 Mrd SZR und
noch nicht abgerufenen Beträgen von 12,4 Mrd SZR
(siehe Anhang II, Tabelle II.2 und II.3).

Im Berichtsjahr wurden vier neue Erweiterte Kredit-
vereinbarungen mit Zusagen in Höhe von insgesamt
2,8 Mrd SZR für Argentinien, den Jemen, Pakistan
und Panama genehmigt, wobei die Vereinbarung für
Argentinien (2,1 Mrd SZR) die größte während des
Jahres gebilligte war.20 Außerdem wurde die Erweiterte
Kreditvereinbarung für die Philippinen um 0,3 Mrd
SZR aufgestockt. Die Erweiterten Kreditvereinbarun-
gen für den Jemen und Pakistan wurden in Verbindung
mit ESAF-Vereinbarungen genehmigt. Am 30. April
1998 unterhielten 13 Länder Erweiterte Kreditverein-
barungen mit Zusagen von insgesamt 12,3 Mrd SZR,
wovon 6,8 Mrd SZR noch nicht gezogen waren (siehe
Anhang II, Tabelle II.2 und II.4).

Insgesamt beliefen sich die neu zugesagten IWF-
Mittel im Rahmen von Bereitschafts- und Erweiterten
Kreditvereinbarungen 1997/98 auf 30,4 Mrd SZR
(einschließlich der Aufstockung der Erweiterten Ver-
einbarung für die Philippinen). Nahezu 90 % des
Gesamtbetrages waren für direkt von der regionalen
Finanzkrise betroffene asiatische Länder genehmigt
worden.

Sonderfazilitäten und Direktkäufe
Die Sonderfazilitäten des IWF bestehen aus der Fazili-
tät zur Kompensierung von Exporterlösausfällen und
unerwarteten externen Störungen (CCFF) und der
Fazilität zur Finanzierung von Rohstoffausgleichs-
lagern. Letztere ist seit 1983 nicht mehr in Anspruch
genommen worden, und kein Mitglied hat die CCFF
im Geschäftsjahr 1997/98 genutzt. Bei einem Treffen
im November 1997 schlugen die Direktoren vor, die
Zweckdienlichkeit der CCFF einer Überprüfung zu
unterziehen. Drei Länder (Albanien, Ruanda und Tad-
schikistan) nahmen 1997/98 Käufe über insgesamt 
30 Mio SZR im Rahmen der Krisenhilfe des IWF nach
Beendigung schwerer Konflikte vor.

SAF und ESAF
Der IWF gewährte auch 1997/98 einkommens-
schwachen Ländern konzessionäre Finanzhilfen im

Rahmen der ESAF.21 Im Berichtsjahr wurden acht
neue ESAF-Vereinbarungen mit Zusagen über insge-
samt 1,7 Mrd SZR genehmigt (für Côte d'Ivoire, den
Jemen, Kamerun, die Mongolei, Nicaragua, Pakistan,
den Senegal und Uganda) (siehe Anhang II, Tabelle
II.1 und II.5). Am 30. April 1998 waren 33 ESAF-
Vereinbarungen in Kraft. Die Kreditzusagen im Rah-
men aller genehmigten SAF- und ESAF-Vereinba-
rungen (unbeanspruchte Beträge ausgelaufener und
abgebrochener Vereinbarungen ausgenommen) kumu-
lierten sich am 30. April 1998 auf 10,3 Mrd SZR,22

gegenüber 8,8 Mrd SZR im Vorjahr. 1997/98 sum-
mierten sich die ESAF-Auszahlungen auf 1,0 Mrd SZR,
verglichen mit 0,7 Mrd SZR im Geschäftsjahr 1996/97;
die bis zum 30. April 1998 im Rahmen von SAF und
ESAF kumulativ ausgezahlten Mittel beliefen sich auf
8,1 Mrd SZR.

Die ESAF wird überwiegend durch Beitragsleistun-
gen der Mitgliedsländer in Form von Darlehen und
Zuschüssen an den ESAF-Treuhandfonds, der vom
IWF verwaltet wird, sowie von SAF-Mitteln im Konto
für Sonderverwendungen (SDA - Special Disburse-
ment Account) finanziert. SAF-Mittel wurden bis 
Februar 1994 in Verbindung mit Darlehen aus dem
ESAF-Treuhandkonto ausgezahlt. Zu diesem Zeit-
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1Ohne Währungskäufe in der Reservetranche.
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Käufe1

Schaubild 7

Währungskäufe und Währungsrück-
käufe, jeweils am 30. April abgelaufene
Geschäftsjahre, 1983–98
(Milliarden SZR)

21Die SAF besteht nicht mehr, die letzte SAF-Vereinbarung endete
im Dezember 1996.

22Die SAF-Zusagen beliefen sich auf insgesamt 1,8 Mrd SZR, die
ESAF-Zusagen auf 8,5 Mrd SZR.

19Die Behörden von Estland, Kap Verde, Lettland, der Philippinen
und Urugays gaben zu verstehen, daß sie nicht beabsichtigten,
Ziehungen im Rahmen ihrer jeweiligen vorsorglichen Vereinbarun-
gen vorzunehmen.

20Die argentinischen Behörden gaben zu verstehen, daß sie nicht
beabsichtigten, Ziehungen unter ihrer vorsorglichen Vereinbarung
vorzunehmen.nsgesamt 1,8 Mrd SZR, die ESAF-Zusagen auf 
8,5 Mrd SZR.
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punkt beschloß das Direktorium, keine neuen SAF-
Mittel im Rahmen von ESAF-Vereinbarungen mehr
zuzusagen. Am 30. April 1998 beliefen sich die
Auszahlungen von SDA-Mitteln unter SAF- und
ESAF-Vereinbarungen auf insgesamt 2,2 Mrd SZR.

Im Rahmen des aufgestockten und prolongierten
ESAF-Treuhandfonds, der am 23. Februar 1994 in
Kraft trat, sollten letztlich Kreditmittel in einer Höhe
von insgesamt 10,1 Mrd SZR bereitgestellt werden.
Zur Finanzierung dieses Ziels trägt ein breiter Quer-
schnitt der IWF-Mitgliedschaft bei. Am 30. April 1998
beliefen sich die insgesamt dem ESAF-Treuhandkonto
von den Gebern fest zugesagten Mittel auf 9,7 Mrd
SZR. Die für ESAF-Kreditzusagen an anspruchs-
berechtigte Mitgliedsländer geltende Frist läuft noch
bis zum 31. Dezember 2000, wobei die Auszahlungen
bis Ende 2003 erfolgen sollen.

Beiträge zum Subventionskonto stellten sicher, 
daß Darlehen aus dem ESAF-Treuhandfonds zu 
einem hochkonzessionären Zinssatz (gegenwärtig 0,5 %
per annum) gewährt werden konnten. Der Gesamtbe-
trag bilateraler Subventionsbeiträge wird auf 3,7 Mrd
SZR geschätzt. Darüber hinaus übertrug das Direkto-
rium Anfang 1994 0,4 Mrd SZR vom SDA auf das
Subventionskonto. Dieser Beitrag des IWF einschließ-
lich der daraus erwachsenden Zinseinnahmen wird auf
0,6 Mrd SZR beziffert.

Die auf dem Subventionskonto netto verfügbaren
Mittel, d.h. abzüglich der bereits ausgezahlten Subven-
tionen, stiegen von 1,562 Mrd SZR am 30. April 1997
auf 1,629 Mrd SZR am 30. April 1998. Der ESAF-

Treuhandfonds leistete 1997/98
Zinszahlungen an die Darlehensge-
ber in Höhe von 172 Mio SZR.
Davon waren 23 Mio SZR durch
Zinszahlungen der Kreditnehmer
des Treuhandfonds und die rest-
lichen 149 Mio SZR aus Mitteln des
Subventionskontos finanziert.

Nähere Ausführungen zu den
SAF- und ESAF-Vereinbarungen
sowie zu den Darlehensverein-
barungen und den Subventions-
beiträgen für den ESAF-Treuhand-
fonds befinden sich in Anhang II
(Tabelle II.1, II.5 und II.10).

ESAF-HIPC-Treuhandfonds
Der ESAF-HIPC-Treuhandfonds
wurde im Februar 1997 eingerich-
tet, um anspruchsberechtigten Län-
dern, die sich für Hilfen unter der
Initiative für hochverschuldete arme
Länder (HIPC) qualifizieren, Zu-
schüsse oder Darlehen oder beides
verfügbar zu machen, und ESAF-
berechtigten Mitgliedern Zinssub-

ventionen im Zusammenhang mit den Transaktionen
der Interims-ESAF zu gewähren (siehe Kapitel IX).
Sechs Länder haben bislang Beiträge zum Treuhand-
fonds geleistet. Zur zügigen Umsetzung der HIPC-
Initiative hat das Direktorium das ESAF-Treuhandin-
strument abgeändert, damit eine Übertragung von bis
zu 250 Mio SZR vom ESAF-Reservekonto auf das
SDA zur Finanzierung spezieller ESAF-Operationen
möglich ist, sofern keine anderen Mittel verfügbar sind.
Alle Gläubiger des Darlehenskontos des ESAF-Treu-
handfonds stimmten einer solchen Übertragung zu.
Um die im ESAF-HIPC-Treuhandfonds vorhandenen
Mittel aufzustocken, hat das Direktorium außerdem
beschlossen, auf die Erstattung der für die Verwaltung
des ESAF-Treuhandfonds im Geschäftsjahr 1997/98
dem Allgemeinen Konto entstandenen Kosten zu
verzichten und 40,7 Mio SZR vom ESAF-Reserve-
konto auf den ESAF-HIPC-Treuhandfonds zu über-
tragen. Zudem entschied das Direktorium, 1998/99
keine Erstattung an das Allgemeine Konto vorzu-
nehmen, und genehmigte vierteljährliche Übertragun-
gen vom ESAF-Reservekonto an den ESAF-HIPC-
Treuhandfonds über insgesamt schätzungsweise 
45 Mio SZR. 

Im April 1998 erreichte Uganda seinen Abschluß-
zeitpunkt (completion point) unter der HIPC-Initia-
tive, und 51,5 Mio SZR wurden in Form eines Zu-
schusses ausgezahlt, der auf einem treuhänderisch ver-
walteten Konto bereitstand, um nach Maßgabe einer
mit den ugandischen Behörden verabredeten Regelung
einen Teil der Schuldendienstverpflichtungen Ugandas
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Von Mitgliedsländern insgesamt ausstehende
Fondskredite, jeweils am 30. April abgelaufene
Geschäftsjahre, 1983–98
(Milliarden SZR)
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Abteilung Afrika
(176)

Abteilung Asien
und Pazifik (105)

Abteilung
Naher Osten (72)

Abteilung
Westliche 

Hemisphäre (136)

IWF-Institut1,2

(82)

Abteilung 
Fiskalpolitik

(118.5)

Abteilung Geld- und 
Wechselkurspolitik

(85)

Abteilung
 Recht (44)

Abteilung
 Forschung (97.5)

Abteilung
Statistik (139)

Abteilung
Öffentlichkeits-

arbeit (63)

Regionalbüro
Asien und Pazifik

(Tokio) (4)

Büro des IWF bei
den Vereinten
Nationen (3)

Europa-Büro
(Paris) (12)

 Abteilung
Verwaltung (204)

  
Abteilung

Sekretariat (96)

Büro Computer-
dienstleistungen

 (58)

Büro 
Sprachendienst

 (97,5)

Büro Interne
 Revision und

Inspektion (17)

Büro für 
Investitionen-Ange-

stelltenpensions 
plan (4)

LÄNDERABTEILUNGEN FUNKTIONALABTEILUNGEN UND
SPEZIELLE DIENSTLEISTUNGEN

INFORMATION &
LIAISON

UNTERSTÜTZENDE
DIENSTLEISTUNGEN

Abteilung
Finanzen (138)

Geschäftsführender Direktor

Stellvertretende Geschäftsführende
Direktoren

Büro Haushalt
und Planung (17)

Abteilung Entwicklung 
und Überprüfung

der Wirtschaftspolitik
(143.5)

Sekretariat für
Technische Hilfe (6)

Büro in Genf 
(5)

      Hinweis: Organisationsaufbau mit Stand vom 30. April 1998. Die Zahlen zeigen in Klammern die im Budget vorgesehenen regulären
Stabsstellen an.
      1Das Joint Vienna Institute, ein Ausbildungszentrum in Wien, wird vom IWF-Institut unterstützt.
      2Das regionale Ausbildungsinstitut von IWF und Singapur, das Anfang Mai seine Arbeit aufnahm, wird vom IWF-Institut unterstützt.      
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Internationaler Währungsfonds: Organigramm
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Stabspositionen um 32,5 Stellen vor, um die mit der
Finanzkrise in Asien verbundene sehr hohe Arbeitsbe-

lastung, die im vorangegangenen
mittelfristigen Plan noch nicht ab-
sehbar war, aufzufangen sowie für
einige andere sehr wichtige Auf-
gaben und zur Steigerung der Teil-
nehmerzahl im IWF-Einstiegspro-
gramm für Volkswirte. Die Erhö-
hung der Anzahl der genehmigten
Stellen wird es dem IWF ermögli-
chen, die besonders wichtigen Auf-
gaben zu erfüllen, das bei vielen
Stabsangehörigen sehr hohe Niveau
unbezahlter Überstunden zu ver-
ringern und die angesammelten
Urlaubsansprüche abzubauen. Zur
Fortführung der mittelfristigen
Haushaltskonsolidierungsstrategie
im Stabsbereich werden die zur Be-
wältigung der Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Asienkrise zusätz-
lich genehmigten Stellen wieder
abgeschafft, sobald die Krise abge-
klungen ist und die Arbeitsbelastung
sich normalisiert hat. Die einmalige
Erhöhung der Zulassungszahlen von
Volkswirten zum Einstiegspro-

gramm soll mittelfristig die Flexibilität des IWF stärken
und die Positionen für Volkswirte wieder auffüllen.
Trotz des Anstiegs der genehmigten Stabspositionen
wird die bestehende Haushaltskonsolidierungspolitik
im Haushalt 1998/99 beibehalten. Die realen Verwal-
tungsausgaben werden verglichen mit dem Haushalt
1997/98 relativ konstant bleiben. In Schaubild 11 wird
der Verwaltungshaushalt in nominalen und realen
Größen dargestellt. Der Kapitalhaushalt stellt eine Fort-
führung der Pläne zum Abschluß der größeren Bau-
vorhaben, für die Ersatzbeschaffung älterer Einrich-
tungen und EDV-Anlagen sowie für die Umsetzung
sonstiger mittelfristiger Programme dar.

Bauvorhaben
Die Erweiterung der IWF-Zentrale (Phase III) ist 
jetzt im wesentlichen abgeschlossen, und im März
1998 begann der Stab mit dem Umzug aus den gemie-
teten Räumen in das neue Gebäude. Das praktisch
neben der Zentrale stehende PEPCO-Gebäude (Phase
IV) kann bezogen werden, sobald der derzeitige Mieter
ausgezogen und das Gebäude renoviert worden ist. So-
bald das Phase IV-Projekt abgeschlossen ist, wird der
Mitarbeiterstab in zwei unmittelbar aneinander angren-
zenden Gebäuden, die im Eigentum des IWF stehen,
untergebracht sein. Die Belegungskosten werden insge-
samt sinken, und die langfristigen Gebäude- und
Haushaltsstrategien werden damit realisiert sein.

D E R  I W F  I M  G E S C H Ä F T S J A H R  1 9 9 7 / 9 8

122 J A H R E S B E R I C H T  1 9 9 8

    Hinweis: Die Daten beruhen auf den im Geschäftsjahr 1998 tatsächlich entstandenen
Ausgaben. Die Kosten der allgemeinen Aufsicht, der Fortbildungsmaßnahmen, der
Berufsförderung und der Fehltage wurden proportional auf alle anderen Kategorien verteilt. 
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
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Schaubild 10

Geschätzte Kosten der wichtigsten Aktivitäten,
Geschäftsjahr 1998
(Prozent der Gesamtkosten)

    Hinweis: Die Ermittlung der realen Verwaltungsausgaben
erfolgte mittels des CPI-U (Verbraucherpreis-Index für alle
städtischen Verbraucher) für Washington, D.C., Maryland und
Virginia (Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics). Es ist zu beachten,
daß der CPI-U Gewichtungen verwendet, die nicht das Muster 
aller Verwaltungsausgaben des IWF widerspiegeln. Im Falle der
Verwendung der IWF-Ausgaben als Gewichtung wäre der
Gesamtpreisanstieg höher als der im CPI-U reflektierte. Ebenso wäre
auch die Höhe der realen Ausgaben während der Geschäftsjahre
1995-98 entsprechend niedriger.
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